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1. Einleitung 
 1.1 Inhalt und Intention des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms 

Der gesetzliche Auftrag des Jobcenters (JC) Kreis Plön lautet durch Vermittlung und Beratung 
Hilfebedürftigkeit zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Vermittlungshemmnisse sollen abgebaut 
und durchgehende Integrationsstrategien individuell festgelegt werden. Als oberstes Ziel steht 
eine dauerhafte bedarfsdeckende Integration in Beschäftigung. 

Im Arbeitsmarktprogramm werden die Rahmenbedingungen, Prognosen und die geplanten 
strategischen und operativen Aktivitäten des Jobcenters Kreis Plön für das Geschäftsjahr 2020 
beschrieben. Das Arbeitsmarktprogramm ist damit eine Informationsquelle für alle am 
Arbeitsmarkt wirkenden Akteure und für die interessierte Öffentlichkeit. 

Es dient zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des JC als Orientierungshilfe bei der 
unterjährigen Transparenz der ambitionierten Ziele und Themen im Tagesgeschäft. Die 
Erstellung des Papiers erfolgte unter Einbindung der Fach- und Führungskräfte und beruht 
insbesondere auf deren fachlichen Einschätzungen. 

 

 

 

Das Jahr 2020 hält für das Jobcenter Kreis Plön erneut einige Herausforderungen, aber auch 
Chancen bereit. Neben dem Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit und der Vermeidung von 
Langzeitleistungsbezug wird weiterhin die Integration schutzsuchender Menschen einen 
besonderen Arbeitsschwerpunkt darstellen, jedoch auch die Personengruppen der Kunden 
über 50 Jahre und der Erziehenden / Alleinerziehenden werden in den Fokus gerückt. Durch 
gute Beratungsarbeit und einen fokussierten Einsatz geeigneter Arbeitsmarktinstrumente 
verfügt das JC über gute Voraussetzungen, sich diesen Aufgaben zu stellen. 

Bei den vorgestellten Planungen handelt es sich nicht um starre Vorgaben, denn eine 
regelmäßige Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten ist unterjährig unumgänglich. 
Deswegen wird ein regelmäßiger und intensiver Austausch innerhalb des Hauses und mit 
externen Partnern erfolgen. 

Dazu engagiert sich das Jobcenter weiterhin in zahlreichen regionalen und überregionalen 
Netzwerken. Es wird auch im Jahr 2020 von diesen Netzwerkpartnern im Sinne der Kunden 
profitieren und sich in den Netzwerken partnerschaftlich und vertrauensvoll einbringen. 
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1.2 Führungs- und Steuerungsphilosophie  

Das Jobcenter Kreis Plön hat Ziele zu erreichen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 
ihrem Aufgabenbereich dafür mitverantwortlich. Das interne Kontrollsystem und die 
Binnendifferenzierung der Zielerreichung bilden das operative Ergebnis bis auf Teamebene 
ab, so dass bei Bedarf Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Handlungsleitend im 
gemeinsamen Umgang ist das folgende Bild zum Thema Kultur und Führung: 
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2. Rahmenbedingungen (Demografie und 
Konjunkturdaten) 
2.1 Arbeitsmarkt im Kreis Plön 

Der Sachverständigenrat geht von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,1% in 
2020 aus. Bedingt durch ungünstige außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen ist mit 
einem sich abschwächenden Wachstum im Vergleich zu den vergangenen Jahren zu 
rechnen. 

Sollte die Prognose zutreffen, ist im Kreis Plön von einem stagnierenden Arbeitsmarkt 
auszugehen. 

 

2.2 Konjunkturelle Entwicklung 

Die Arbeitslosenquote betrug im Zwölf-Monats-Vergleich (Monate Januar 2019 bis 
Dezember 2019) durchschnittlich 4,1%, mit Schwankungsbreiten von 4,7% (Januar 
2019) bis 3,8% (Juni, September und Oktober 2019). Damit lag die Arbeitslosenquote 
um 0,4% niedriger als im Vorjahresvergleich (2018 = 4,5%). 

Parallel hierzu entwickelte sich die Arbeitslosenquote in 2019 im SGB II mit 
jahresdurchschnittlich 2,3% (Verringerung um 0,4% im Vergleich zu 2018). 

 

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Trend, die Steigerung bei den sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten, wird sich voraussichtlich auch im Jahre 2020 
fortsetzen. 

Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
um 665 Personen an (Juni 2018 = 27.289 / Juni 2019 = 27.954). 
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2.3 Regionaler Arbeitsmarkt 

Der Kreis Plön ist ein Flächenkreis mit einer hohen touristischen (saisonalen) 
Ausprägung. In der Grobeinteilung dominieren die Dienstleistungsunternehmen mit 
rund 73,8%, gefolgt vom produzierenden Gewerbe mit rund 23,2% und der Land- und 
Forstwirtschaft einschließlich der Fischerei mit rund 3,0%. 

 

Während sich das produzierende Gewerbe auf wenige Betriebe in der 
Druckereibranche, der Zahntechnik und im Maschinen- und Schiffsbau beschränkt, ist 
der Bereich der Dienstleister, hier insbesondere Hotellerie und Gastronomie, Alten- 
und Krankenpflege, Einzelhandel sowie Handwerk und haushaltsbezogene 
Dienstleistungen, Wirtschaftsmotor in der Region. Diese Branchen profitieren 
überwiegend von der Binnennachfrage. 

Rund 85% der Betriebe sind kleine (Familien-)Betriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern, 
13% haben eine Größenordnung von bis zu 100 Mitarbeitern, 2% der Betriebe 
(vorwiegend Verwaltungen) beschäftigen mehr als 100 Mitarbeiter. Nur 11% der 
Beschäftigten finden sich somit in Großbetrieben wieder (Vergleich zur LH Kiel 42% 
und SH 24%). Die Beschäftigungsquote befindet sich mit 55,4% knapp unter dem Wert 
von S-H mit 56,7%. 
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2.4 Regionaler Ausbildungsmarkt 

Die Situation am Ausbildungsmarkt verschärft sich weiter. Einem großen Angebot an freien 
Ausbildungsstellen steht ein zunehmend geringeres Angebot an Ausbildungsbewerbern 
gegenüber.  

Im abgelaufenen Berufsberatungsjahr 2018/2019 waren 623 Ausbildungsplatzbewerber im 
Kreis Plön gemeldet, das waren 29 oder 4,4% weniger als im Vorjahreszeitraum 2017/2018. 
Dem gegenüber stand mit 498 gemeldeten Berufsausbildungsstellen ein Minus von 42 oder  
-7,8% zum Vorjahr. 

Besonders betroffen hiervon sind die Gastronomieberufe, Handel, Gesundheit, Soziales, 
Pflege und Berufe des Handwerks (Elektro, Metall, Bau, Sanitär, Heizung, Fleischer, Friseure, 
Bootsbauer u.a.). 

Einerseits ist der Trend zu beobachten, dass sich leistungsstärkere Schüler für den Besuch 
weiterführender Schulen, andererseits schwächere Bewerber sich für die Aufnahme eines 
Ausbildungsverhältnisses entscheiden und von den Betrieben mangels qualifizierterer 
Bewerber auch genommen werden.  

 

2.5 Ausblick auf 2020 

Im Jahr 2020 wird im Kreis Plön weder mit nennenswerten neuen Betriebsansiedlungen, 
Betriebsgründungen noch mit einem Arbeitsplatzabbau gerechnet. Durch 
Fluktuationsbewegungen und aufgrund der Wirtschaftsaussichten wird mit einer Stagnation 
der Arbeitslosenquote im Kreis Plön gerechnet. 
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3. Jobcenter Kreis Plön 
 

3.1 Struktur des Jobcenters Kreis Plön 

Das Jobcenter Kreis Plön ist in vier Geschäftsstellen vertreten: Die Hauptgeschäftsstelle liegt 
in Plön, jeweils eine Geschäftsstelle befindet sich in Heikendorf, Lütjenburg und Preetz. 

 

 

25-jährige und ältere Leistungsbezieher werden in der jeweils dem Wohnort zugeordneten 
Geschäftsstelle sowohl leistungsrechtlich als auch vermittlerisch beraten und unterstützt. 
 
Alle unter 25-jährigen Leistungsbezieher wohnhaft im Bereich Heikendorf und Preetz werden 
in der Geschäftsstelle Preetz, wohnhaft im Bereich Plön und Lütjenburg in der Geschäftsstelle 
Plön beraten und unterstützt. 

Die Leistungsbearbeitung erfolgt zentral in der Geschäftsstelle Plön. 
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3.2 Kunden und Kundenstruktur 

3.2.1 Integrationsprognose 

Lediglich 2,3%, 101 der 
4.535 erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten 
(Stand 02/2020), ver-
fügen derzeit über eine 
marktnahe Integrations-
prognose. Das sind die 
erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, bei 
denen nach Ein-
schätzung des Job-
centers eine Vermittlung 
in den ersten Arbeits-
markt in den nächsten 
sechs Monaten möglich 
ist. 

Bei 2.577 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind vor den eigentlichen 
Integrationsbemühungen zunächst Vermittlungshemmnisse zu beseitigen, was eine 
Integration in den Arbeitsmarkt in den nächsten sechs Monaten nicht realistisch 
erscheinen lässt. 

Die verbleibenden 1.857 Leistungsberechtigten sind aus verschiedenen Gründen nicht 
im Vermittlungsprozess (Kindererziehung, derzeitig in Aus- oder Fortbildung, Schule, 
in Arbeit usw.). 

3.2.2 Fallzahlen und Personengruppen 

 
Bedarfsgemein-
schaften 

Erwerbsfähige 
Leistungs-
berechtigte 

Nicht 
erwerbsfähige 
Leistungs-
berechtigte 

Regelleistungs-
berechtigte in 
Bedarfs-
gemeinschaften 

September 2018 3.684 4.901 2.242 7.143 

September 2019 3.266 4.376 2.072 6.448 

Veränderung - 418 - 525 - 170 - 695 

Veränderung 
in Prozent - 11,3% - 10,7% + 7,5 % - 9,7% 

 

101

2.5771.857

marktnah nicht marktnah sonstige
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3.2.3 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Nationalitäten 

3.2.4 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Geschlecht 

Der Anteil der weiblichen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verringerte sich in den 
vergangenen zwölf Monaten um 7,0%. Die Anzahl der Männer verringerte sich um 
14,3%. 

 

 

3.2.5 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Altersklassen 

 

3.2.6 Verweildauer der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten  

 

414

370

625

1.070

1.109

623

2.427

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

 unter 3 Monate

3 bis unter 6 Monate

6 bis unter 12 Monate

1 bis unter 2 Jahre

2 bis unter 3 Jahre

3 bis unter 4 Jahre

über 4 Jahre

 Frauen Männer 
September 2018 2.399 2.502 

September 2019 2.232 2.144 

Veränderung - 167 - 358 

Veränderung in % - 7,0% - 14,3% 

 09/2019 09/2018 Differenz 
eLB 15 – 24 Jahre 909 1000 - 91 
eLB  25 – 54 Jahre 2.688 3.052 - 364 
eLB ab 55 Jahre 779 849 - 70 
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4. Geschäftspolitische Ziele 
Das Jobcenter hat drei vordringliche Ziele: 

 

Im Rahmen eines Zielvereinbarungsprozesses schließen die Bundesagentur für Arbeit und 
der Kreis Plön als Träger des Jobcenters mit dem Jobcenter Kreis Plön eine Zielvereinbarung 
für das Jahr 2020 zu diesen drei Themenbereichen ab. Die drei Ziele stehen nicht 
unverbunden nebeneinander, sondern wirken wechselseitig aufeinander ein. 

Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

Im Gegensatz zu den beiden folgenden Zielen gibt es bei der Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit keine Vorgabe. Im Rahmen der Zielerreichung wird bei diesem Punkt die 
tendenzielle Entwicklung der geldwerten Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zu 
vergleichbaren Jobcentern betrachtet. 

Verbesserung der Integrationen in Erwerbstätigkeit 

Das vorrangige Ziel der Grundsicherung für Arbeitssuchende besteht darin, erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte bei der Beendigung der Hilfebedürftigkeit zu unterstützen. Die 
Integrationsarbeit des Jobcenters wird über die Integrationsquote gemessen, bei der die 
Anzahl der Integrationen in Ausbildung, Arbeit oder Selbstständigkeit den erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten gegenübergestellt wird. 

Im Jahr 2019 betrug die Integrationsquote sehr gute 30,38%. Dies zu wiederholen oder gar zu 
steigern, ist aufgrund des aktuellen Arbeitsmarktes kaum realistisch. Daher wurde eine 
Zielerreichung von 29,71% mit der Bundesagentur für Arbeit als realistisch und ambitioniert 
angesehen.  

 
 

 

 

 

 

 

Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Verbesserung der Integration

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Integrationsquote 
2019 = 30,38% Integrationsquote 

2020 = 29,71% 
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Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

Langzeitleistungsbezieher sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den letzten 
24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren. Im Jahresdurchschnitt 2019 
waren 3.069 Menschen im Langzeitleistungsbezug. 

Für das Jahr 2020 wurde als Zielsetzung eine Senkung um 6,4% vereinbart. 

 
 
 
 

 

Zusätzlich ist für das Jahr 2020 der Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Kreis Plön über 
die Steigerung der Aktivierungsquote der Kundengruppe 50+ geplant. Es ist vorgesehen der 
älteren eLB in der Altersgruppe 50+ an den Fördermaßnahmen des Jobcenters Kreis Plön im 
Jahr 2020 von 22% im Jahr 2019 auf 24% zu erhöhen. Die Vereinbarung soll in der 
Trägerversammlung im März 2020 unterzeichnet werden. 

5.  Eingliederungsbudget 2020 
Das Eingliederungsbudget 2020 des Jobcenters Kreis Plön umfasst 5.769.410,00 €. Zusätzlich 
stehen dem Jobcenter Kreis Plön aus dem Bundesprogramm rehapro zur Unterstützung der 
Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen Mittel in Höhe von 
351.250,00 € zur Verfügung.   

Mit dem Eingliederungsbudget sollen 1.370 Förderungen im Jahr 2020 realisiert werden.  

Integrationsorientierte Instrumente 3.971.374,00 

I. Integrationsorientierte Leistungen 3.578.785,00 

Förderung berufliche Weiterbildung 583.570,00 

Eingliederungszuschüsse 330.000,00 

Aktivierung und berufliche Eingliederung 1.882.190,00 

Vermittlungsbudget 500.000,00 

Einstiegsgeld 90.000,00 

Begleitende Hilfen für Selbstständigkeit 2.500,00 

Freie Förderung 170.000,00 

Reisekosten (§ 59 SGB II iVm §309 SGB III) 20.500,00 

Reisekosten (Wegeunfähigkeitsbescheinigungen) 25,00 

  

Langzeitleistungsbezieher 
2019 = 3.069 Langzeitleistungsbezieher 

2020 = 2.873 
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II. Spezielle Maßnahmen für Jüngere 242.589,00 

Förderung benachteiligter Auszubildender 190.255,00 

Einstiegsqualifizierung (EQ) 35.000,00 

Ausbildungsbegleitende Hilfen 17.334,00 

  
III. Leistungen für Menschen mit Behinderung 150.000,00 

Vermittlungsunterstützende Leistung 5.000,00 

Zuschüsse Weiterbildungskosten für beh. Menschen 35.000,00 

Zuschüsse an AG für bes. betroffene schwerbeh. 
Menschen 40.000,00 

  

Reha-spezifische Maßnahmen 70.000,00 

  
Unbefristeter Beschäftigungszuschuss (BEZ)  169.618,00 

  
Beschäftigungsschaffende Maßnahmen 1.628.418,00 

Arbeitsgelegenheiten 318.294,00 

§ 16i – Teilhabe am Arbeitsleben 

§ 16i – Passiv-Aktiv-Transfer 

776.650,00 

296.500,00 

§ 16e – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen 236.974,00 

  
Eingliederungsleistungen gesamt 5.769.410,00 

  
Sonderprogramm des Bundes Reha-Pro 351.250,00 
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6. Arbeitsmarkt- und Integrationsstrategien  
Das Jobcenter Kreis Plön möchte für seine Kunden die individuelle Beratung, Vermittlung und 
Qualifizierung sowie die zuverlässige Sicherung zum Lebensunterhalt stärken, den sozialen 
Zusammenhalt fördern und die Teilhabechancen verbessern sowie gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gestalten.  

Unsere Schwerpunkte in 2020 

 

Fünf Handlungsschwerpunkte hat sich das Jobcenter Kreis Plön für das Jahr 2020 
insbesondere zur Aufgabe gesetzt, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. 
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6.1 Arbeitsmarktausgleich gestalten / Ziele erreichen 

Der Weg zurück in Beschäftigung ist sehr individuell und bedarf unterschiedlicher 
Herangehensweisen. Nur so können arbeitslose Kundinnen und Kunden mit ihren oftmals 
multiplen Hemmnissen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Im Jobcenter 
müssen vor Ort deshalb gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern Strategien entwickelt 
werden, dem regionalen Arbeitsmarkt auf der einen Seite und den Bedürfnissen der meist 
langzeitarbeitslosen Kundinnen und Kunden auf der anderen Seite gerecht zu werden. 

 

Fazit: Den individuellen Stärken, Schwächen und Lebenslagen der Kundinnen und Kunden 
steht der fordernde Arbeitsmarkt arbeitgeberseitig gegenüber. Die große Herausforderung für 
das Jobcenter besteht darin, regionale Strategien zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit 
zu entwickeln und in den Abbau von Hemmnissen durch geeignete Maßnahmen zu 
investieren. Der dafür vorhandene Eingliederungstitel 2020 ist dafür gut aufgestellt, so dass 
die Beratungskräfte den Mut zur Förderung aktiv nutzen können, stets unter dem Motto: 
Agieren statt reagieren. 

6.1.1 Fachkräftebedarf / Qualifizierung 

Der Arbeitsmarkt für qualifizierte Arbeitssuchende zeigt sich sehr aufnahmebereit, während 
Qualifizierungsdefizite eine Arbeitslosigkeit begünstigen und auch entsprechend verlängern. 
Somit stellt Qualifizierung einen wesentlichen Schlüssel sowohl zur Deckung von 
Fachkräftebedarf als auch zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit dar. Aus diesem Grund hat 
das Jobcenter Kreis Plön das 2. Jahr in Folge gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Kiel und 
dem Jobcenter Kiel einen gemeinsamen Qualifizierungsaktionsplan erarbeitet. Dieser stellt 
durch die Beteiligung aller 3 Häuser und verschiedener Fachabteilungen sicher, dass auf 
aktuelle Entwicklungen auf Angebots- wie auch Nachfrageseite, wie z.B. Neugründungen, 
Erkenntnisse über neue Trends, Kundenstruktur, Mitarbeiterqualifizierungsbedarf, Ansiedlung 
neuer Bildungsträger mit deren Angeboten oder Ähnliches schnellstmöglich abgestimmt 
reagiert werden kann. 

Das Jobcenter Kreis Plön verfolgt auch weiterhin das Ziel, durch abschlussorientierte 
Qualifizierungsmaßnahmen, betriebliche Einzelumschulungen und alle anderen Möglichkeiten 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten 
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Personen zu einem Berufsabschluss zu verhelfen. So kann Arbeitslosigkeit nachhaltig beendet 
oder sogar verhindert werden. Dazu bedarf es ausführlicher Beratungsleistungen der Kunden 
durch die Beratungsfachkräfte zur Vorteilsübersetzung (mehr Verdienst, sicherer Arbeitsplatz 
ggfs. kein Arbeitslosengeld II-Bezug mehr), aber auch der Arbeitgeber durch den 
gemeinsamen Arbeitgeberservice gAGS und Vertrieb des Jobcenters Kreis Plön. 

6.1.2 Mobilität 

Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für jeden Einzelnen, um zu einer Arbeits- und 
Ausbildungsstätte zu gelangen. In den letzten Jahren sind verschiedene politische Ansätze 
durch den Kreis Plön zur Verbesserung, insbesondere des Nahverkehrsplans entwickelt und 
umgesetzt worden. Es wurden Schnelllinien, Mitnahmebänke, Bedarfstaxen eingeführt und 
auch eine generelle Ausweitung des ÖPNV-Angebotes ist erfolgt. Während insbesondere die 
Bahnlinie Kiel–Schwentinental–Preetz–Plön–Eutin bis Lübeck sehr gut frequentiert ist, sind in 
den mehr ländlicheren Gebieten des Nord- und Südkreises weitere Anpassungen auch in 
Zukunft notwendig, bis dahin sind die Beratungsfachkräfte immer auf der Suche nach 
individuellen Lösungsstrategien für jeden Einzelnen  Förderung eines Fahrrades, E-Bike, 
Erwerb des Führerscheins Klasse B… 

6.1.3 Teilhabechancengesetz 

Zur Vermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs, aber auch zur Sicherung von 
sozialer Teilhabe muss die Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen durch intensive 
Betreuung, individuelle Beratung und wirksame Förderung verbessert werden. Dem im 
Gesamtkonzept des Teilhabechancengesetzes dargelegten ganzheitlichen Ansatz kommt 
daher auch in 2020 eine hohe Bedeutung zu. Die ambitionierten Ziele zur Umsetzung der 
Förderung nach § 16i SGB II konnten 2019 sogar übertroffen werden. 

Auch 2020 ist es nicht nur das Ziel die Beschäftigungen zu erhalten, eventuell freiwerdende 
Plätze zeitnah wieder zu besetzen, sondern auch weitere, zusätzliche Plätze zu schaffen und 
dafür die Möglichkeiten des Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) zu nutzen. Hinsichtlich der 
Leistungen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e SGB II wird aufgrund der 
Zielerreichung 2019 und der hohen Nachfrage eine Ausweitung der Fallzahlen angestrebt. 

Die neuen Eingliederungsleistungen nach dem Teilhabechancengesetz haben ihre 
Wirksamkeit von Anfang an eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit deren Erbringung ist 
jedoch aktuell noch untrennbar ein hoher Personalbedarf verbunden. Dies betrifft 
insbesondere die Bereiche der Bewirtschaftung und Bescheiderteilung, die Betriebsakquise 
und das großvolumige Matching potentieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
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6.2 Chancengleichheit aller Kundengruppen gewährleisten 

6.2.1 Zielgruppe der geflüchteten Personen 

Seit 2015 hatte das Jobcenter Kreis Plön ein eigenständiges Team für diese Kundengruppe, 
angesiedelt am Standort in Heikendorf. Aufgrund abnehmender Kundenanzahl, des  
politischen Willens und auch Kundenfreundlichkeit werden alle Dienstleistungen des 
Jobcenters den Kunden auch aus dem Bereich der geflüchteten Personen nun 
wohnortsabhängig an den 4 Standorten des Jobcenters angeboten. Der vordergründige 
Erwerb von Deutschkenntnissen in den Integrations- und Sprachkursen, die weitere 
berufsbezogene Deutschförderung und die Anerkennung beruflicher Qualifikationen sind auch 
weiterhin wichtige Voraussetzungen für das Gelingen einer Integration, zumal die 
Personengruppe ein großes Potential für den Arbeitsmarkt darstellt. 2019 lag ihre 
Integrationsquote bei 27%, dies gilt es zu halten, jedoch ist dies mit größeren Anstrengungen 
in der Zukunft verbunden als in der Vergangenheit. Neue Antragstellungen erfolgen kaum 
noch, die jetzt noch nicht vermittelten Kunden haben meist Mehrfachhemmnisse, die es erst 
einmal aufzuarbeiten gilt, insb. Traumatisierung, aber auch Analphabetentum und 
Kinderbetreuung sind hier nur exemplarisch aufgezählt.  

Derzeit ist nicht absehbar, inwieweit die aktuellen politischen Ereignisse (z.B. in Syrien) 
Auswirkungen auf die zukünftigen Zugangszahlen haben. Umso wichtiger ist es, bereits heute 
die passenden Interventionsansätze weiter zu entwickeln und umzusetzen. Während es in den 
vergangenen Jahren galt festzustellen, auf welchem Leistungs- und Entwicklungsniveau sich 
die Kundinnen und Kunden befinden, an welches sich die Qualifizierungsangebote 
anschlossen, wird es in 2020 weiterhin verstärkt Aufgabe sein, Menschen mit 
Fluchthintergrund zu einer Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme zu verhelfen. Personen, deren 
Bedarfe an Qualifizierungsmaßnahmen ausgeschöpft sind, werden im Rahmen des „Work-
first“-Ansatzes zur Aufnahme von Beschäftigung am Arbeitsmarkt vorbereitet.  

Hierfür stehen u.a. die Instrumente Einstiegsqualifizierung, Ausbildungsbegleitende Hilfen, 
Kooperative Ausbildungen in einer betrieblichen Einrichtung und berufsbegleitende/-bezogene 
Sprachkurse sowie Maßnahmen beim Arbeitgeber und Eingliederungszuschüsse zur 
Verfügung.  Um eine sinnvolle Unterstützung zu gewährleisten ist ein tragfähiges Netzwerk 
der Institutionen, die die Migrationsarbeit zum Thema haben, förderlich.  

In diesem Kontext gibt es im Kreis Plön regelmäßige Netzwerktreffen, während dieser sich die 
handelnden Akteure über aktuelle Entwicklungen und Bedarfe austauschen und koordinieren. 

6.2.2 Zielgruppe gesundheitlich eingeschränkter Kunden 
Das Jobcenter Kreis Plön hat es geschafft, im Rahmen des Förderwettbewerbes Rehapro des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zu §11 SGB IX das Projektes PAN 
(Potentialentwicklung von arbeitslosen Menschen zur Neuorientierung) seit November 2019 in 
Zusammenarbeit mit der Brücke SH einzuführen. Das Ziel der nächsten 4 Jahre und den damit 
verbundenen ca. 1,4 Mio € Fördermitteln liegt in der weiterführenden Unterstützung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder drohender Behinderung, die in der Regel 
gerade eine Behandlung in einer psychiatrischen Tagesklinik beendet haben. Ziel des 
Projektes ist es, die Teilnehmenden trotz vorhandener Einschränkungen zu stärken, an sich 
und ihre eigenen Stärken zu glauben, ihre Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Während der 12-monatigen Maßnahme sollen die 15 Teilnehmenden (60 
Teilnehmende über die gesamte Laufzeit von 4 Jahren) die in der Tagesklinik erreichten 
Behandlungserfolge festigen und für eine Rückkehr in gesellschaftliche und berufliche 
Teilhabe vorbereitet werden.   
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6.2.3 Erziehende / Kinderbetreuung 

Zahlreiche Kinder leben im Kreis Plön innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft, wie folgende 
Grafik zeigt: 

Merkmale 
Oktober 2019 

Veränderung gegenüber 
 Vorjahresmonat  

absolut in % 

1 2 3 
Bedarfsgemeinschaften (BG) 3.269 -384 -10,5 

davon      
   mit 1 Person 1.653 -245 -12,9 
   mit 2 Personen 689 -99 -12,6 
   mit 3 Personen 399 -30 -7,0 
   mit 4 Personen 237 -23 -8,8 
   mit 5 und mehr Personen 291 13 4,7 
darunter      
   Single-BG 1.652 -244 -12,9 
   Alleinerziehende-BG 656 -60 -8,4 
   Partner-BG ohne Kinder 310 -31 -9,1 
   Partner-BG mit Kindern 583 -43 -6,9 
   nicht zuordenbare BG 68 -6 -8,1 
darunter      
   BG mit Kindern unter 18 Jahren 1.240 -105 -7,8 
   davon: mit 1 Kind 561 -112 -16,6 
               mit 2 Kindern 360 5 1,4 
               mit 3 und mehr Kindern 319 2 0,6 

 

 

Der Träger Bundesagentur für Arbeit (BA) hat das Thema Betreuung von 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern seit Jahren sehr im Fokus, so dass es diverse 
Auswertungsmöglichkeiten bereits zur quantitativen und qualitativen Ausgestaltung der Arbeit 
der Jobcenter mit dieser Zielgruppe gibt. Hierbei gibt es bundesweite Vergleichswerte, die in 
sogenannten Quartilen (1 sehr gut – 4) abgebildet werden.  

Das Jobcenter Kreis Plön ist bereits im 1. Quartil platziert. Eine weitere Steigerung des Ist-
Standes ist kaum denkbar. Auch weitergehende Informationen aus diesem Bereich bestätigen 
dies. 
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(Legende: die Farbe Rosé soll den Frauenanteil und die Farbe Blau den Männeranteil 
darstellen, mit JC ist immer das Jobcenter Kreis Plön gemeint, mit SGB II-TYP die Einordnung 
in das jeweilige bundesweite Cluster von Jobcentern mit ähnlichen 
Arbeitsmarktvoraussetzungen (insg. 23), Land: Schleswig-Holstein) 

Gerade im Hinblick auf Eltern im Generellen und Alleinerziehende im Speziellen ist die 
Kinderbetreuung auch von arbeitsmarktpolitischer Bedeutung: Weder ist eine 
Beschäftigungsaufnahme noch ein Beginn einer Qualifizierung realisierbar, wenn die 
Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist. Das Jobcenter Kreis Plön möchte im Jahr 2020 daher 
noch intensiver mit den Trägern von Kindesbetreuung zusammenarbeiten, um Bedarfe 
frühzeitig zu kennen, zu benennen und Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten 
aufzeigen zu können. Gerade in einem Flächenkreis wie Plön besteht hier das Hauptthema in 
den Randzeiten von 06.00–08.00 Uhr und dann 16.00–20.00 Uhr. Ziel soll es sein, eine 
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bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen zu gewährleisten, um somit die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten zu können und den bestehenden 
Rechtsansprüchen gerecht zu werden. 

Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist im SGB II fest verankert, in der 
Lebenswirklichkeit aber nicht immer Realität. Hier liegt weiterhin das traditionelle Rollenbild 
mit der Mutter als Haupterziehungsverantwortlichen vor. Dieses gilt es, insbesondere wenn 
die Frau die besseren Integrationschancen am Arbeitsmarkt hat und damit die 
Hilfebedürftigkeit senken oder beenden kann, zu betrachten und den ganz unterschiedlichen 
Konstellationen in den individuellen Herausforderungen mit Unterstützung und Förderung zu 
begegnen. 

Das Jobcenter Kreis Plön arbeitet bereits mit verschiedenen Akteuren zusammen, um sowohl 
die berufliche als auch die persönliche Situation der Erziehenden zu verbessern. Ziel dieser 
Netzwerkarbeit muss es weiterhin sein, Familien mit Kindern ein zusätzliches Hilfsangebot 
unterbreiten zu können, damit die erwerbsfähigen Hilfeberechtigten deutlich besser orientiert 
den Einstieg auf dem Arbeitsmarkt planen und vollziehen. 

Als mögliche Instrumente und Unterstützer steht uns im Kreis Plön folgendes zur Verfügung: 

• Beratung von Kunden und Arbeitgebern zum Thema: Ausbildung in Teilzeit 
• Beratung zu Minijobs 
• Beratung zu MINT-Berufen (um Rollenstereotypen entgegen zu wirken) 
• Beratung zu Qualifizierung und Anpassungsbedarf beim Wiedereinstieg 
• Beratung zu Fragen der Kinderbetreuung mit Einbindung von Netzwerkpartnern 
• Zusammenarbeit mit den Familienbildungsstätten des Kreises Plön 
• Zusammenarbeit mit den „Frühen Hilfen“ des Kreises Plön 
• Information zur Beratungsdienstleistung von „Frau und Beruf“ bei der FAW 
• Information zur Lebens- und Erziehungsberatungsstelle der Diakonie 

Ein besonderes Gewicht wird im Jahr 2020 auf die gleichberechtigte Förderung und Integration 
von Frauen und Männern gelegt. Das Augenmerk soll auf dieser Grundlage vor allem auf den 
spezifischen Aktivierungsquoten von Frauen und weiterhin der Erziehenden liegen: 
„Weiterbildungsteilnahme und Lohnsubventionen der Eltern weisen klare positive Effekte auf: 
Kinder von geförderten Eltern haben später, im Alter von 19 bis 24 Jahren, größere Chancen, 
in betrieblicher Ausbildung oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu sein. Insgesamt 
können Investitionen in verbesserte Erwerbschancen von ALG-II-Beziehern nicht nur den Ge-
förderten selbst zugutekommen; sie verringern auch die Wahrscheinlichkeit, dass 
Arbeitsmarktrisiken an die nächste Generation weitergegeben werden.“ (IAB Bericht 17/2018) 
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6.3 Qualitätsarbeit im Sinne der Kunden sicherstellen 

6.3.1 Absolventenmanagement / Förderentscheidungen 

Den Fallmanagern und Persönlichen Ansprechpartnern im Jobcenter Kreis Plön stehen 
verschiedene Instrumente der aktiven Arbeitsförderung zur Verfügung, um die Integration der 
eLB in den Arbeitsmarkt vorzubereiten und zu unterstützen. Damit die im Eingliederungstitel 
vorhandenen finanziellen Mittel das gesamte Haushaltsjahr zur Verfügung stehen, sind die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit stets zu beachten. Innerhalb eines 
festgesetzten Rahmens können Förderungsleistungen zugesagt werden. Dabei ist Ermessen 
bei der Entscheidung im Einzelfall auszuüben und nachvollziehbar zu begründen. 
 
Das Jobcenter Kreis Plön versteht das Absolventenmanagement während und nach dem 
Einsatz von Produkten der aktiven Arbeitsmarktförderung als Segment der Qualitätssicherung 
zur Erreichung einer hohen Integrationsquote auf dem 1. Arbeitsmarkt.  
Der Auswahl der geeigneten Maßnahme kommt eine ebenso hohe Bedeutung zu wie dem 
Einleiten von Vermittlungsprozessen während der Maßnahme.  
 
6.3.2 Hochwertige Leistungsgewährung 

Die Sachbearbeitung der Leistungsabteilung des Jobcenters Kreis Plön ist zentral in der 
Geschäftsstelle Plön angesetzt. In allen Geschäftsstellen sind Kolleginnen und Kollegen mit 
dem Antragsservice und der leistungsrechtlichen Beratung der Kundschaft beauftragt.  

Die sehr guten quantitativen Ergebnisse und die erreichten Qualitätsstandards aus dem Jahr 
2019 sind für die Leistungsabteilung eine große Motivation, diese im Jahr 2020 zu bestätigen.  

Um die bestehenden Qualitätsstandards auszubauen, werden Schulungen in verschiedenen 
fachlichen Themen, aber auch Softskills weiter intensiviert und erweitert. Die 
leistungsrechtliche Beratung steht hierbei im Vordergrund. Das Team der Antragsannahme 
hat die Qualifikationsreihe Leistungsrechtliche Beratung im Jahr 2018 abgeschlossen und 
verstetigt das Wissen im täglichen Beratungsgeschäft. 
Die Kolleginnen und Kollegen, die mit der 
leistungsrechtlichen Beratung in der Telefonie betraut 
sind, sollen im Jahr 2020 ein speziell auf die 
bestehenden Anforderungen zugeschnittenes Seminar 
absolvieren. Zusätzlich werden interne Schulungen zu 
diversen Fachthemen ausgerichtet, um bereits erlangtes 
Wissen zu verstetigen und jegliche Änderung und 
Neuerung der Rahmenbedingungen zu vermitteln. 

Die Leistungsabteilung des Jobcenters Kreis Plön hat im Zuge der Qualitätssicherung die 
Fachaufsicht neu strukturiert und organisiert. Ziel ist es auch hier die bereits hohen 
Qualitätsstandards weiter zu manifestieren und neue Herausforderungen in das Qualitäts- und 
Risikomanagement aufzunehmen.                  
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6.3.3 IKS 2.0 

Durch regelmäßige Fachaufsicht und das Interne Kontrollsystem (IKS) wird eine rechtmäßige 
Anwendung der bereitgestellten Instrumente gesichert. Zudem wird durch ein gezieltes 
Datenqualitätsmanagement und Absolventenmanagement der Integrationsprozess unter-
stützt. Integrationsprozesse werden hierbei ganzheitlich betrachtet. 

6.4 Übergang Schule und Beruf 

6.4.1 Umsetzung und Etablierung der Jugendberufsagentur (JBA) 

 

 

Die Jugendberufsagentur (JBA) Kreis Plön ist eine Kooperation des Kreises Plön, der Agentur 
für Arbeit, des Jobcenters Kreis Plön, des Schulamtes und des Regionalen 
Berufsbildungszentrums des Kreises Plön. Diese Partner unterzeichneten im Januar 2019 eine 
Kooperationsvereinbarung zur Gründung einer JBA im Kreis Plön. Diese gilt als eine 
rechtskreisübergreifende Institution, die die Zusammenarbeit der Partner weiter vertieft und 
partnerschaftlich verbindlich gestaltet.  

Die JBA ist als eine Anlaufstelle für junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr eingerichtet, um 
einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu unterstützen. Dies wird als 
Schlüsselstelle für die gesellschaftliche Integration und Teilhabe von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen angesehen.  

Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen berufliche Perspektiven entwickeln und 
eine erfolgreiche Berufs- und Lebensplanung nach folgenden Leitzielen umsetzen können: 

• Jede Jugendliche und jeder Jugendliche kann Ausbildungsreife erlangen 
• Kein Abschluss ohne Anschluss 
• Ausbildung hat Vorrang                             

Die einzelnen Partner bringen dabei ihre Beratungs- und Unterstützungsleistungen ein:  

• SGB III: Berufsberatung, Berufsorientierung, Ausbildungsstellenvermittlung, Angebote  
• SGB II: berufliche Orientierung, Arbeitsvermittlung, Förderleistungen, Angebote  
• SGB VIII: Beratung, Angebote  
• Schule: Identifizierung und Zuleitung Jugendlicher, Durchführung Übergabe-

konferenzen,  Schulsozialarbeit  
• BBZ: Zuleitung Jugendlicher, Beratung im Übergangsmanagement  
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Die JBA wurde am Standort Preetz im April 2019 eröffnet und ermöglicht einen offenen Zugang 
für alle jungen Menschen, um unkompliziert Beratung und Unterstützung zu erhalten. Dadurch 
kann das Ziel, Bildungsbiografien ohne Brüche zu unterstützen, besser erreicht werden.  

Die JBA als Anlaufstelle ist mit einer Koordinatorin besetzt, die die Anliegen der jungen 
Menschen erfasst und entsprechend weiterleitet. Es ist zudem zu den Öffnungszeiten (Montag 
bis Donnerstag 11–15 Uhr) für die jungen Menschen immer ein Berufsberater/eine 
Berufsberaterin und ein Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin aus dem SGB II vor Ort. 
Durch die räumliche Nähe der Jugendhilfe ist eine unkomplizierte Kontaktaufnahme im 
Bedarfsfall ebenfalls möglich. 

6.4.2 Aktive Gestaltung des Übergangs Schule und Beruf 

Das Jobcenter Kreis Plön hat sich zur Aufgabe gestellt, allen jungen Menschen den 
bestmöglichen Einstieg in das Berufsleben, verbunden mit einer nachhaltigen Integrations- 
und Aufstiegschance, zu eröffnen.  

Die Basis einer nachhaltigen beruflichen Integration bildet eine erfolgreiche 
Bildungsbiographie; sie führt grundlegend zu einer selbstbestimmten Teilhabe am beruflichen 
und gesellschaftlichen Leben. Um dies zu gewährleisten findet im Jobcenter Kreis Plön durch 
die enge Zusammenarbeit aller Aktiven im Bereich dieser Zielgruppe (u.a. Arbeitsagentur, 
Jobcenter, Schule und soweit notwendig des ASD und der Jugendgerichtshilfe) eine 
frühzeitige Identifikation von Unterstützungsbedarfen statt. Durch die hohe Kontaktdichte im 
U25-Team ist eine enge Begleitung bei den individuell geplanten Integrationsschritten möglich 
und damit auch eine schnelle Intervention und Anpassung der Unterstützungsleistung in 
Krisensituationen realisierbar. 

Alle Akteure im Kreis Plön tauschen sich über aktuelle Entwicklungen (Quote von Ausbildungs- 
bzw. Schulabbrechern), Steuerungsnotwendigkeiten und gemeinsam initiierte Projekte 
vierteljährlich aus. 

Diese Zusammenarbeit wird durch die Implementierung der Jugendberufsagentur noch weiter 
verstärkt und ausgebaut werden, unter dem Motto: „Kein Jugendlicher geht uns verloren!“ 
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6.5    2025: Wir sind auf dem Weg! 
Vier zentrale Megatrends werden den Arbeitsmarkt und die Teilhabechancen in den nächsten 10 
bis 20 Jahren laut der aktuellen Forschung maßgeblich beeinflussen: 

• Demografischer Wandel 
• Klimawandel und Energiewende  
• Digitalisierung  
• Flexibilisierung und Individualisierung  
• Soziale Ungleichheit 

Aus diesen Megatrends leitet sich die Vision 2025 der Bundesagentur für Arbeit mit ihren 
fünf Leitsätzen ab, die auch die weitere Ausrichtung und Arbeitsweise des Jobcenters Kreis 
Plön maßgeblich beeinflussen wird: 

 Die Jobcenter sind für ihre Kundinnen und Kunden die Institutionen für individuelle 
Beratung, Vermittlung, Qualifizierung und die zuverlässige Sicherung des 
Lebensunterhalts. 

 Das Jobcenter übernimmt Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt und verbessert 
Teilhabechancen. 

 Das Jobcenter gestaltet gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt. 

 Das Jobcenter nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung im Interesse unserer Kundinnen 
und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 Das Jobcenter arbeitet kompetent, gemeinsam und mit Leidenschaft an der besten 
Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden. 

Acht Handlungsfelder konkretisieren diese Vision und dienen als Leitlinien des Handelns des 
Jobcenters.  

 

 

https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/default.aspx
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6.5.1 Wir nutzen die Optionen der Digitalisierung in der Verwaltung  

Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung bietet auch in den Jobcentern enormes 
Potenzial. Verwaltungshandeln wird flexibler und nutzungsfreundlicher, Kundinnen und 
Kunden werden entlastet und verwaltungsinterne Ressourcen können effizienter eingesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund verfolgt das Jobcenter Kreis Plön konsequent seinen 
eingeschlagenen Weg hin zur digitalen Verwaltung.  

Die e-Akte ist bereits gelebte Praxis und nicht mehr aus dem Behördenalltag wegzudenken. 
Seit dem 21.05.2019 steht den Kundinnen und Kunden mit jobcenter.digital ein weiterer 
Zugangsweg zum Jobcenter zur Verfügung. Bereits zum heutigen Zeitpunkt können über 
diesen Kanal wichtige Anliegen online erledigt werden und das Angebot wird kontinuierlich 
erweitert. In den vergangenen Monaten konnten bereits durchweg positive Erfahrungen mit 
jobcenter.digital gemacht werden, jedoch gilt es durch verschiedene Aktionen die 
Inanspruchnahme durch die Kunden noch weiter auszubauen. Dafür besteht ein 
bereichsübergreifender Arbeitskreis im Haus. 

    7. Fazit 
Das Jahr 2020 steht im Zeichen eines stabilen Arbeitsmarktes, wobei die Wirtschaftsprognose 
weiterhin positiv ist, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren keine wesentliche weitere 
Steigerung vorsieht. 

An dieser stabilen Entwicklung des Arbeitsmarktes im Kreis Plön sollen weiterhin möglichst 
viele Menschen teilhaben. 

Das Jobcenter wird hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Durch zielorientierte Unterstützung 
und gute Beratung der Kundinnen und Kunden sowie gezielte Arbeitgeberansprache werden 
Integrationserfolge/Teilhabe gelingen. Hierbei bleibt die Integration von Langzeitarbeitslosen 
und damit verbunden der Abbau des Langzeitleistungsbezuges das wesentliche Ziel.     

Neben den Integrationszielen ist die zeitnahe Gewährung von finanziellen Leistungen ein 
wesentliches Thema. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters sind sich ihrer 
sozialen Verantwortung bewusst, sie werden ihre Aufgaben zielorientiert angehen, ihr 
fachliches Wissen und ihre große Motivation werden hierbei eine gute Grundlage sein. 

 

 

___________________________________ 

Michael Westerfeld 

Geschäftsführer Jobcenter Kreis Plön 
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